
 

Gemeinde Lindlar Der Bürgermeister 

 - Ratsbüro - 

Gemeinde Lindlar – Der Bürgermeister – Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar 
 

 
 
An alle 
Ratsmitglieder 

Auskunft erteilt: Diana Froitzheim 
Geschäftszeichen:  
Zimmer Nr.: 400 
Telefondurchwahl: (02266) 96 410 
Telefax: (02266) 96 7 410 
E-Mail: diana.froitzheim@gemeinde-

lindlar.de  
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 03.11.2009  

2. Sitzung des Gemeinderates am 10.11.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich schlage vor, obige Sitzung um die Tagesordnungspunkte  

TOP 7a: Funktionsstellenbesetzung 
 Benennung von Mitgliedern für die erweiterte Schulkonferenz 
 
und 
 
TOP 7b: Festlegung der Ausschussstärke/Mitgliederzahl im Vergabeausschuss 
 hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.11.2009 
 
sowie 
 
TOP 7c: Besetzung des Verwaltungsrates der AöR „Baubetriebshof Engelskirchen 

– Lindlar“ 
 
zu erweitern. 
 
Die Sitzungsvorlagen hierzu sind der Anlage beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
 
Anlagen 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 27.10.2009 
Schulen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates  
am 10.11.2009 

 
- öffentliche Sitzung - 

 
 TOP 7a: Funktionsstellenbesetzung                                                        
                    Benennung von Mitgliedern  für die erweiterte Schulkonferenz  

Sachverhalt: 

Gemäß § 61 Schulgesetz NW schreibt die obere Schulaufsichtsbehörde Schulleiterstellen  mit 
Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers aus und prüft die eingegangenen Be-
werbungen. Aus den Bewerbungen werden der Schulkonferenz die geeigneten Personen be-
nannt (§ 7 Landesbeamtengesetz); dabei sind unter Beachtung des im Ausschreibungsverfah-
ren erstellten schulspezifischen Anforderungsprofils möglichst mindestens zwei geeignete Per-
sonen zur Wahl vorzuschlagen. 
Die Schulkonferenz wählt  in geheimer Wahl aus den von der oberen Schulaufsichtsbehörde 
benannten Personen die Schulleiterin oder den Schulleiter. Hierfür wird die Schulkonferenz um 
ein stimmberechtigtes Mitglied erweitert, das der Schulträger entsendet. Bis zu drei weitere 
Vertreterinnen oder Vertreter des Schulträgers können beratend teilnehmen. Die Vertreterinnen 
und Vertreter des Schulträgers dürfen nicht der Schule angehören. Dieses Verfahren gilt auch 
für die stellvertretenden Schulleiterstellen.  
Da die erweiterte Schulkonferenz für die Besetzung der Schulleiterstelle  an der GGS Frielings-
dorf zur Stellungnahme von der Bezirksregierung aufgefordert worden ist und noch vor der ers-
ten Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur tagt,  sind die Vertreter des Schulträ-
gers für die erweiterte Schulkonferenz durch den Gemeinderat zu benennen. 
  
Beschlussvorschlag: 

Der  Gemeinderat  beschließt, als Vertreter für die erweiterten Schulkonferenzen an den Lindla-
rer Schulen  folgende Mitglieder zu benennen: 
 
stimmberechtigtes Mitglied :______________________ 

beratendes Mitglied:      ______________________ 

beratendes Mitglied:      ______________________ 

beratendes Mitglied:     ______________________ 

 

  
     

Ingrid Neumann 
 

 Franz Broich 
Allgemeiner Vertreter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 03.11.2009 
 

Ratsbüro 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 10.11.2009  

- öffentliche Sitzung - 

TOP 7b: Erhöhung der Mitgliederzahl im Vergabeausschuss 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.11.2009 

Sachverhalt: 

Gemäß § 58 Abs. 1 GO NRW regelt der Rat die Zusammensetzung der Ausschüsse. 
Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertreten sind, sind berechtigt, für diesen 
Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Bürger, der dem Rat angehören 
kann, zu benennen. Das benannte Ratsmitglied oder der benannte sachkundige Bürger 
wird vom Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. 
 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 27.10.2009 wurde die Ausschussstärke im Ver-
gabeausschuss mit 3 ordentlichen stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen. Dem-
nach ergab sich folgende Sitzverteilung: 
 
CDU-Fraktion    2 stimmberechtigte Mitglieder 
SPD-Fraktion    1 stimmberechtigtes Mitglied 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  1 beratendes Mitglied 
FDP-Fraktion    1 beratendes Mitglied 
 
Zu den Sitzungen des Vergabeausschusses wird in der Regel telefonisch unter Verkür-
zung der Ladungsfrist eingeladen. Dabei finden die Sitzungen - in Abstimmung mit den 
Ausschussmitgliedern - meistens vormittags statt. Die Häufigkeit der Sitzungen liegt bei 
etwa 10 bis 12 Sitzungen im Jahr. 
 
Mit Schreiben vom 02.11.2009 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Anlage) 
die Größe des Vergabeausschusses auf 6 Mitglieder festzulegen und begründet diese 
wie folgt: 
 
 „Mit der Festlegung der Ausschussgröße des Vergabeausschusses auf 6 Mitglie-

der ist gewährleistet, dass bei einer weiterhin moderaten Ausschussgröße alle im 
Rat vertretenen Fraktionen Stimmrecht haben.“ 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Lindlar beschließt, die Mitgliederzahl im Vergabeausschuss von 
3 auf 6 ordentliche stimmberechtigte Mitglieder zu erhöhen, und stimmt der nachfolgend 
aufgeführten namentlichen Besetzung des Vergabeausschusses gem. § 50 GO NRW 
zu. 
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CDU-Fraktion:    Vertreter: 
 
1. ____________________   
2. ____________________   
3. ____________________   
 
SPD-Fraktion:    Vertreter: 
 
1. ____________________   
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:  Vertreter: 
 
1. ____________________   
 
FDP-Fraktion:    Vertreter: 
 
1. ____________________   
 
 
 
 

     

Holger Jungnitz 
Rechtsrat 

 Franz Broich 
Allgemeiner Vertreter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 03.11.2009 
 
Ratsbüro 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 10.11.2009  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 7c: Besetzung des Verwaltungsrates der AöR „Baubetriebshof Engelskir-
chen – Lindlar“ 

Vorberaten im am TOP 
Gemeinderat 27.10.2009 15.9 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 5 der Unternehmenssatzung für den zum 01.01.2010 zu gründenden „Baube-
triebshof Engelskirchen – Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts“ besteht der Verwal-
tungsrat aus dem stimmberechtigten Vorsitzenden, dem stimmberechtigten stellvertre-
tenden Vorsitzenden und acht übrigen stimmberechtigten Mitgliedern sowie beratenden 
Mitgliedern. Für die übrigen stimmberechtigten und beratenden Mitglieder werden Ver-
treter bestellt. 

Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats sind gemäß § 28 
Abs. 2 S. 1 GKG die jeweiligen Bürgermeister/Beigeordneten der Gemeinde Engelskir-
chen und der Gemeinde Lindlar, die sich alle zwei Jahre, beginnend mit dem 
01.01.2010, im Amt des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden abwech-
seln. In der ersten Periode, beginnend mit dem 01.01.2010, übernimmt der Bürgermeis-
ter/Beigeordnete der Gemeinde Engelskirchen das Amt des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats. 

Die übrigen stimmberechtigten und beratenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie 
deren Vertreter werden von den Beschlussorganen der Träger für fünf Jahre bestellt, 
wobei die Gemeinde Engelskirchen vier übrige Mitglieder nebst Vertretern und die Ge-
meinde Lindlar vier übrige Mitglieder nebst Vertretern bestellt. Sofern eine Fraktion im 
Gemeinderat der Gemeinde Engelskirchen oder aus dem Gemeinderat Lindlar nicht 
stimmberechtigt vertreten ist, erhält sie das Recht, ein beratendes Mitglied in den Ver-
waltungsrat zu entsenden (Gaststatus); das beratende Mitglied ist antragsberechtigt. 
Auf Vorschlag der Fraktion bestellt der jeweilige Rat dieses Mitglied als beratendes Mit-
glied in den Verwaltungsrat. 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 27.10.2009 
auf Antrag der CDU-Fraktion auf die heutige Sitzung vertagt mit der Bitte um Prüfung, 
welches Berechnungsverfahren bei der Besetzung des Aufsichtsrates anzuwenden ist. 
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Gemäß § 114a Abs. 8 Satz 5 GO NRW i.V.m. § 50 Abs. 4 Satz 1 und § 113 GO NRW 
ist für die Sitzverteilung das Verfahren gem. § 50 Abs. 3 GO NRW nach Hare/Niemeyer 
entsprechend anzuwenden. Danach ergibt sich für die Gemeinde Lindlar folgende Sitz-
verteilung: 
 
CDU-Fraktion:     2 stimmberechtigte Mitglieder 
SPD-Fraktion:    1 stimmberechtigtes Mitglied 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:  1 stimmberechtigtes Mitglied 
FDP-Fraktion:    1 beratendes Mitglied 
 
Beschlussvorschlag: 

In den Verwaltungsrat der „Baubetriebshof Engelskirchen – Lindlar, Anstalt des öffentli-
chen Rechts“ werden bestellt: 

1) Bürgermeister Dr. Hermann-Josef Tebroke als Vorsitzender bzw. stellvertretender 
Vorsitzender 

2) als übrige stimmberechtigte Mitglieder: Vertreter: 

 1. (CDU)______________________  (CDU)________________________ 

 2. (CDU)______________________  (CDU)________________________ 

 3. (SPD)______________________  (SPD)________________________ 

 4. (Bündnis 90/Die Grünen)_______  (Bündnis 90/Die Grünen)_________ 

3) als beratendes Mitglied:   Vertreter: 

 1. (FDP)______________________  (FDP)_________________________ 

 

 

 
     

Holger Jungnitz 
Rechtsrat 

 Franz Broich 
Allgemeiner Vertreter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke
Bürgermeister 
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